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Flächennutzungsplan
Änderung durch Deckblätter Nr. 7

Entwurf

10/2025

Kronleiten, 09.10.2025
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Planzeichenerklärung

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat von Schönau hat in der Sitzung vom 03.07.2025 das Ändern 
des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.07.2025
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Das frühzeitige Beteiligen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungs- 
plans in der Fassung vom 03.07.2025 erfolgte in der Zeit vom __.08.2025 bis __.09.2025

3. Das frühzeitige Beteiligen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans in der Fassung vom 03.07.2025 erfolgte in der Zeit vom __.08.2025 bis __.09.2025

4. Zu dem Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
09.10.2025 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.10.2025 bis __.11.2025 beteiligt

5. Der Entwurf der Änderung in der Fassung vom 09.10.2025 wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.10.2025 bis __.11.2025 öffentlich ausgelegt

6. Die Gemeinde Schönau hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.2025 die 7.
Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom __.__.202_ festgestellt

Gemeinde Schönau, den __.__.____                                                                    (S)
     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Robert Putz
Erster Bürgermeister

7. Das Landratsamt Rottal-Inn hat die 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Bescheid AZ.......................... vom __.__.202_  gemäß § 6 BauGB genehmigt

Pfarrkirchen, den __.__.____                                                                                    (S)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Das Erteilen der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde am 
__.__.202_ gemäß § 6 Abs. 5 ortsüblich bekannt gemacht. 
Das Ändern des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schönau mit den Deckblättern 
Nr. 7 in der Fassung vom __.__.202_ (genehmigt von der Regierung von 
Niederbayern am __.__.____)  ist damit wirksam

Gemeinde Schönau, den __.__.____                                                                    (S)
     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Robert Putz
Erster Bürgermeister

1.    Art der baulichen Nutzung 
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.  Gewerbliche Baufläche 
        (§ 1 Abs. 1 BauNVO)

2.    Sonstige Planzeichen

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

Bestandsgebäude

Straßen,
örtlich und überörtlich

Hauptverkehrsstraßen,
örtlich und überörtlich

Flächen für die Landwirtschaft

Grünflächen

Flächen für Wald

Fließgewässer

festgesetztes
Überschwemmungsgebiet

gemischte Baufläche

Baudenkmal

Bodendenkmal

Flächen für den Gemeinbedarf

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet

Vorranggebiet Wasserversorgung

Straßenverkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung
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